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Bundesförderung für effiziente  
Gebäude - Infoblatt für die 
gleichwertige Erfüllung des 
Unabhängigkeitskriteriums von 
Energieeffizienz-Expertinnen und -
Experten  
 
In der „Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)“ kann die Anforderung an die 
vorhabenbezogene Unabhängigkeit von Energieeffizienz-Expertinnen und -Experten gleichwertig erfüllt 
werden, wenn diese in einem Bau- oder Handwerksunternehmen angestellt sind, deren Produkte und 
Leistungen nach einer Gütesicherung definiert und überwacht werden. 

Die als Qualitätssicherungssystem ausgestaltete Gütesicherung muss durch die Durchführer anerkannt 
sein. Die Durchführer sind die mit der Durchführung der BEG-Richtlinien beauftragten Förderinstitute 
BAFA und KfW. Die Organisation der Anerkennung wird von der Koordinierungsstelle der 
Energieeffizienz-Expertenliste bei der Deutschen Energie-Agentur (dena) übernommen. 
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Anforderungen 

Eine Gütesicherung muss für die Anerkennung durch die Durchführer auf der Grundlage von RAL-
Gütegemeinschaften folgende Anforderungen erfüllen: 

1. Es erfolgt eine Sicherstellung zur Einhaltung der Anforderungen der BEG. 

2. Die Organisation und Umsetzung der Gütesicherung erfolgt als Gütegemeinschaft durch eine 

Verbandslösung. 

3. Es erfolgt eine kontinuierliche und dokumentierte Eigenüberwachung im Unternehmen. 

4. Es wird eine regelmäßige und neutrale Fremdüberwachung im Unternehmen durchgeführt. 

5. Die Organisation der Produkte und Abläufe im Unternehmen wird nachvollziehbar dokumentiert. 

6. Die Güte- und Prüfbestimmungen sind transparent und objektiv prüfbar (technische 

Anforderungskriterien). 

7. Die Güte- und Prüfbestimmungen wurden unter Einbindung unabhängiger Dritter entwickelt. 

8. Die Durchführungsbestimmungen sind transparent und objektiv prüfbar (Regelungen der 

Überwachung und Durchführung). 

9. Die Einhaltung der Durchführungsbestimmungen wird durch einen Verband gewährleistet. 

10. Bei gravierenden Abweichungen von den Durchführungsbestimmungen erfolgt der Ausschluss des 

Unternehmens von der Gütegemeinschaft. 

11. Die Gütesicherung wird durch eine entsprechende Betriebsorganisation im Unternehmen 

umgesetzt. 

12. Über die Internetpräsenz der Gütegemeinschaft sind die Mitglieder sichtbar. 

13. Der dena werden die Ergebnisse der jährlichen externen Prüfung durch den Verband übermittelt. 

 

Aktualisierungen der Gütegemeinschaft sind der dena anzuzeigen, welche diese auf Konformität zu den 
Anforderungen der BEG überprüft. Die dena sowie die KfW veröffentlichen auf ihren Webseiten eine Liste 
der anerkannten Gütegemeinschaften. 

Interessenten kontaktieren die dena per E-Mail unter info@energie-effizienz-experten.de für eine Prüfung 
ihrer Verbandslösungen. 

 

Vorgehensweise 

Formale Vorgehensweise bei der Anerkennung von Gütegemeinschaften zur gleichwertigen Erfüllung der 
Anforderung an die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Energieeffizienz-Expertinnen und Experten: 

 Entwicklung eines Konzepts zur Umsetzung der Anforderungen an Gütegemeinschaften und 

Abstimmung mit der dena  

 Nachweis der Umsetzung des Konzepts in den Güte- und Prüfbestimmungen der 

Gütegemeinschaft 

 Entwicklung von standardisierten Formularen zur Dokumentation der vom Energieeffizienz-

Expertinnen und -Experten erbrachten Leistungen bei der Fachplanung und bei der Baubegleitung 

gegenüber dem Fördermittelempfänger sowie Abstimmung mit der dena 

 Umsetzung der Dokumente, des Konzepts und der Güte- und Prüfbestimmungen in den 

Mitgliedsunternehmen nach erfolgter Abstimmung und Nachweis der Umsetzung gegenüber der 

dena 

mailto:info@energie-effizienz-experten.de
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Die dena als Organisator der Anerkennung bindet in die Abstimmung sowohl die Durchführer KfW und BAFA 
als auch den Fördergeber, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) ein. 

Nach erfolgreicher Abstimmung werden die Gütegemeinschaften in den Internetauftritten der dena sowie der 
KfW benannt und die standardisierten Formulare der Gütegemeinschaften zur Dokumentation der vom 
Energieeffizienz-Expertinnen und -Experten erbrachten Leistungen zum Download bereitgestellt. Damit ist 
die gleichwertige Erfüllung der Anforderung an die vorhabenbezogene Unabhängigkeit von Energieeffizienz-
Expertinnen und -Experten formal von den Durchführern anerkannt. 

Die dena wird die Qualität der Gütegemeinschaften bzw. der Mitgliedsunternehmen über die 
Qualitätssicherung der dena (z. B. Vor Ort-Kontrollen) und über die einzureichenden Unterlagen 
überwachen. Vor einer Aberkennung als zugelassene Gütesicherung in der BEG wird die Gütegemeinschaft 
über die Gründe informiert und die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben. 
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Prüfkriterien einer Gütegemeinschaft auf Anerkennung 
im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude 
(BEG) 
 

Prüfkriterium Erläuterung zum Prüfkriterium 

1.Einhaltung der Anforderungen in den 
Programmen der BEG 

Überprüft werden die Vorgaben der Gütegemein-schaft 
und die Umsetzung der Anforderungen an die 
Energieeffizienz-Expertinnen und -Experten, welche in 
den gütezeichenbenutzenden Unternehmen angestellt 
sind. 

2.Organisation und Umsetzung der 
Gütesicherung erfolgt in der Regel als 
Gütegemeinschaft e.V. durch eine 
Verbandslösung 

Überprüft wird die Verbandsstruktur der angehenden/ 
bestehenden Gütegemeinschaft hinsichtlich folgender 
Aspekte: 

 Rechtliche Verantwortung  

 Satzungswerk (Vereinssatzung, Markensatzung, 
Durchführungsbestimmungen, Güte- und 
Prüfbestimmungen) der Gütegemeinschaft 

 Transparentes Arbeiten der Organe der 
Gütegemeinschaft 

 Neuanträge Mitgliedschaft 

 Regeln zum Ende der Mitgliedschaft / des 
Gütezeichenbenutzungsrechtes 

 Behandlung von Anträgen auf Verleihung des 
Gütezeichens an Nichtmitglieder 

 Einhaltung und Nachweis der energetischen 
Anforderungen der BEG  

 Einhaltung der Anforderungen an 
Energieeffizienz-Expertinnen und -Experten 

3.kontinuierliche und dokumentierte 
Eigenüberwachung bei den 
Gütezeichenbenutzern im Unternehmen 

Überprüfung und Dokumentation der technischen sowie 
der personellen und organisatorischen Anforderungen, 
die sich aus der Gütesicherung ergeben durch die im 
Unternehmen hierfür benannten Personen. 

4.Regelmäßige, externe und neutral 
durchgeführte Fremdüberwachung beim 
Gütezeichennutzer 

Überprüfung der technischen, personellen und 
organisatorischen Struktur der Gütesicherung durch 
eine benannte, neutrale 
Fremdüberwachungseinrichtung sowie deren 
Unabhängigkeit und Qualifikationen. 

5.Organisation der Überwachung der 
gütegesicherten Produkte und Abläufe beim 
Gütezeichenbenutzer wird nachvollziehbar 
dokumentiert. 

Überprüfung der personellen und organisatorischen 
Struktur des Gütezeichenbenutzers hinsichtlich der 
Gütesicherungssystematik. 

6.Die Güte- und Prüfbestimmungen sind 
transparent (öffentlich einsehbar) und 
objektiv prüfbar (technische 
Anforderungskriterien) 

Es wird überprüft, ob gemäß Definition des deutschen 
Gütezeichenwesens die Güte- und Prüfbestimmungen 
auf objektiv nachprüfbaren und nichtdiskriminierenden 
Kriterien beruhen. 

7.Die Güte- und Prüfbestimmungen wurden 
unter Einbindung unabhängiger Dritter 
entwickelt 

Es wird überprüft, ob gemäß Definition des deutschen 
Gütezeichenwesens die Güte- und Prüfbestimmungen 
im Rahmen eines öffentlichen und transparenten 
Verfahrens entwickelt wurden, an dem alle 
interessierten Kreise teilnehmen können. 

https://www.ral-guetezeichen.de/publikation/ral-broschuere-grundsaetze-fuer-guetezeichen/
https://www.ral-guetezeichen.de/publikation/ral-broschuere-grundsaetze-fuer-guetezeichen/
https://www.ral-guetezeichen.de/publikation/ral-broschuere-grundsaetze-fuer-guetezeichen/
https://www.ral-guetezeichen.de/publikation/ral-broschuere-grundsaetze-fuer-guetezeichen/
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8.Die Durchführungsbestimmungen sind 
transparent und objektiv prüfbar 
(Regelungen der Überwachung und 
Durchführung) 

Es wird überprüft, ob gemäß Definition des deutschen 
Gütezeichenwesens das Satzungswerk 
(Vereinssatzung, Markensatzung, 
Durchführungsbestimmungen, Güte- und 
Prüfbestimmungen) die Regelungen der Überwachung 
und Durchführung im Rahmen eines offenen und 
transparenten Verfahrens entwickelt wurden, an dem 
alle interessierten Kreise teilnehmen können. 

9.Die Einhaltung der Regularien der 
Durchführungsbestimmungen für die 
Verleihung und Führung des Gütezeichens 
wird durch die Gütegemeinschaft objektiv 
vollzogen. 

Überprüft wird, ob die Einhaltung der Regularien der 
Durchführungsbestimmungen durch die 
zeichentragende Gütegemeinschaft sichergestellt 
werden. 

10.Bei gravierenden Abweichungen von den 
Durchführungsbestimmungen erfolgen 
Ahndung von Verstößen, die bis zum 
Ausschluss des Zeichenbenutzers aus der 
Gütegemeinschaft führen können. 

Überprüft wird, wie mit Verstößen gegen die das 
Satzungswerk der Gütegemeinschaft auf Grundlage der 
Durchführungsbestimmungen umgegangen wird. 

11.Die Gütesicherung wird durch eine 
entsprechende Betriebsorganisation beim 
Gütezeichenbenutzer umgesetzt. 

Überprüft wird, wie die Eigenüberwachung beim 
Gütezeichenbenutzer geregelt ist. 

12.Über die Internetpräsenz der 
Gütegemeinschaft sind die 
Gütezeichenbenutzer sichtbar. Das 
Gütezeichen wird für gütegesicherte 
Produkte und/oder Leistungen vom 
Gütezeichenbenutzer verwendet. 

Überprüft wird, ob die Gütezeichenbenutzer der 
Gütegemeinschaft öffentlich im Internet einsehbar sind 
und Recherche, ob das Gütezeichen für gütegesicherte 
Produkte und/oder Leistungen verwendet wird. 

13.Übermitteln der Ergebnisse der jährlichen 
externen Prüfung (Fremdüberwachungen) 
an die dena 

Überprüft wird, ob nach Anerkennung der 
Gütegemeinschaft jährlich die Ergebnisse der externen 
Prüfung (Fremdüberwachungen) an die dena übermittelt 
werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ral-guetezeichen.de/publikation/ral-broschuere-grundsaetze-fuer-guetezeichen/
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Impressum 

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

Frankfurter Straße 29 - 35 

65760 Eschborn 

Tel.: +49 6196 908 - 1625 

E-Mail: beg@bafa.bund.de 

www.bafa.de 

KfW 

Palmengartenstr. 5-9 

60325 Frankfurt 
Tel.: +49 69 7431-0 

Fax: +49 69 7431 - 2944 

www.kfw.de 

Energie Info Center (BEG Hotline) 

Tel.: +49 6196 908 - 1625 

www.bafa.de/beg 

Infocenter 

Tel.: +49 800 5399007 (kostenfrei) 

Für Wohngebäude 

Tel.: +49 800 5399001 (kostenfrei) 

Für Nichtwohngebäude 

www.kfw.de/kontakt 
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